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Tagesordnungspunkt 6: Beschlussfassung über die  

Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 

und entsprechende Satzungsänderung 

 

 

Die Hauptversammlung vom 19. Mai 2021 hat gemäß dem Vorschlag des Aufsichtsrats, gestützt 

auf die Empfehlung seines Personalausschusses, und des Vorstands die Vergütung der Aufsichts-

ratsmitglieder mit einer Mehrheit von 99,66 % wie nachstehend dargestellt neu gefasst. 

 

a) System zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 

  

Das System zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben 

und berücksichtigt die Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex. 

  

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder soll insgesamt ausgewogen sein und in einem angemes-

senen Verhältnis zu der Verantwortung und den Aufgaben sowie der Lage der Gesellschaft stehen, 

wobei auch die Vergütungsregelungen anderer börsennotierter Gesellschaften mit mittelständi-

schen Strukturen berücksichtigt werden sollen. Die Vergütung soll die Übernahme eines Mandats 

für qualifizierte Bewerber hinreichend attraktiv erscheinen lassen, um diese auch gewinnen zu kön-

nen. Dies ist Voraussetzung für eine bestmögliche Überwachung und Beratung des Vorstands, die 

wiederum einen wesentlichen Beitrag zu einer erfolgreichen Geschäftsstrategie und dem langfristi-

gen Erfolg der Gesellschaft leisten. 

  

Die Aufsichtsratsmitglieder sollen eine reine Festvergütung erhalten, um die Unabhängigkeit des 

Aufsichtsrats zu stärken, eine objektive und neutrale Wahrnehmung der Überwachungs- und Bera-

tungsfunktion sowie unabhängige Personal- und Vergütungsentscheidungen zu ermöglichen. Die 

Vergütung soll mit Ablauf des Geschäftsjahres zur Zahlung fällig werden. 

  

Entsprechend der Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex soll der höhere zeitliche 

Aufwand des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats sowie der Vor-

sitzenden und Mitglieder von Ausschüssen durch eine zusätzliche Vergütung angemessen berück-

sichtigt werden: Der Vorsitzende des Aufsichtsrats soll deshalb das Doppelte und der Stellvertreter 

das Eineinhalbfache der festen jährlichen Vergütung (sog. Grundvergütung) erhalten. Jedes Mit-

glied eines Ausschusses soll einen Zuschlag von 25 Prozent und jeder Vorsitzende eines Ausschus-

ses soll einen Zuschlag von 50 Prozent auf seine feste Grundvergütung als Aufsichtsratsmitglied 

erhalten. Die jährliche Gesamtvergütung eines Aufsichtsratsmitglieds darf das Zweifache, die des 

Vorsitzenden das Dreifache der festen Grundvergütung nicht übersteigen. 

 

Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat oder 

einem Ausschuss angehört haben, erhalten für jeden angefangenen Monat ihrer Tätigkeit ein 

Zwölftel der jeweiligen Grundvergütung. 
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Für die persönliche Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse sollen die 

Aufsichtsratsmitglieder ein Sitzungsgeld erhalten. Als Teilnahme an einer Sitzung gilt auch die Teil-

nahme per Telefon, Videokonferenz oder mit Hilfe ähnlicher gebräuchlicher Kommunikationsmittel. 

Für mehrere Sitzungen, die an einem Tag stattfinden, wird Sitzungsgeld nur einmal gezahlt. 

  

Die Aufsichtsratsmitglieder sollen in die von der Gesellschaft in angemessener Höhe unterhaltenen 

Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) einbezogen werden. Auslagen und 

Umsatzsteuer, die in Zusammenhang mit der Aufsichtsratstätigkeit anfallen, sollen erstattet wer-

den. 

  

Die Regelungen zur Vergütung sowie das Vergütungssystem sollen regelmäßig durch den Aufsichts-

rat, unterstützt durch seinen Personalausschuss, und den Vorstand auf ihre Angemessenheit hin 

überprüft werden. Mindestens alle vier Jahre sowie im Fall von Vorschlägen zur Änderung der Ver-

gütungsregelungen fasst die Hauptversammlung Beschluss über die Vergütung der Aufsichtsrats-

mitglieder. Die Hauptversammlung kann das jeweils bestehende System der Aufsichtsratsvergü-

tung bestätigen oder einen Beschluss zur Änderung fassen. Beschlussvorschläge an die Hauptver-

sammlung werden, entsprechend der gesetzlichen Regelung, von Vorstand und Aufsichtsrat unter-

breitet, sodass es zu einer gegenseitigen Kontrolle der beiden Organe kommt. Die Entscheidung 

über die Ausgestaltung des Vergütungssystems und die Festsetzung der Vergütung für die Auf-

sichtsratsmitglieder trifft die Hauptversammlung. Billigt die Hauptversammlung das jeweils zur 

Abstimmung gestellte Vergütungssystem nicht, wird spätestens in der darauffolgenden ordentli-

chen Hauptversammlung ein überprüftes Vergütungssystem vorgelegt. 

 

b) § 11 der Satzung (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) ist wie folgt neu gefasst 

worden: 

 

„§ 11 Vergütung 

 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für jedes volle Geschäftsjahr eine feste Grundvergü-

tung von 27.500,00 EUR. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Doppelte und der Stell-

vertreter das Eineinhalbfache dieser Vergütung. Jedes Mitglied eines Ausschusses erhält einen 

Zuschlag von 25 Prozent auf die feste Grundvergütung eines Aufsichtsratsmitglieds, der Vorsit-

zende eines Ausschusses einen Zuschlag von 50 Prozent. Die jährliche Gesamtvergütung eines 

Aufsichtsratsmitglieds darf das Zweifache, die des Vorsitzenden das Dreifache der festen 

Grundvergütung nicht übersteigen. 

 

(2) Außerdem erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats für jede persönliche Teilnahme an einer 

Sitzung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse ein Sitzungsgeld von 600,00 EUR. Als Teil-

nahme an einer Sitzung gilt auch die Teilnahme per Telefon, Videokonferenz oder mit Hilfe 

ähnlicher gebräuchlicher Kommunikationsmittel. Für mehrere Sitzungen, die an einem Tag 

stattfinden, wird Sitzungsgeld nur einmal gezahlt. 

  

(3) Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat oder 

einem Ausschuss angehört haben, erhalten für jeden angefangenen Monat ihrer Tätigkeit ein 

Zwölftel der sich aus Absatz (1) ergebenden Vergütung. 

 

(4) Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern ihre in Zusammenhang mit dieser Auf-

sichtsratstätigkeit entstehenden Auslagen sowie die anfallende Umsatzsteuer. 

 

(5) Die Vergütung wird mit Ablauf des Geschäftsjahres zur Zahlung fällig. 
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(6) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine im Interesse der Gesellschaft von dieser in an-

gemessener Höhe unterhaltenen Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (sowie flankie-

rende Versicherungen) für Organe und bestimmte Führungskräfte (D&O-Versicherung) einbe-

zogen, die mindestens dem Schutzniveau der für Vorstandsmitglieder abgeschlossenen D&O-

Versicherung entspricht. Die Prämien hierfür übernimmt die Gesellschaft. Die D&O-

Versicherung hat eine Nachmeldefrist für den Zeitraum ab Ausscheiden eines Aufsichtsratsmit-

glieds aus dem Aufsichtsrat bis zum Ablauf der Verjährungsfrist für Organhaftungsansprüche 

vorzusehen, und der Versicherungsschutz ist im nach Satz 1 bestimmten Umfang für diesen 

Zeitraum aufrecht zu erhalten. 

 

(7) Die vorstehende Regelung gilt ab dem Beginn des Geschäftsjahres 2021.“ 

 


